
Bekanntmachung

Planfeststellung des Bauvorhabens „ABS 46/2 - Drei-
gleisiger Ausbau und Bahnübergangsbeseitigungen,
Planfeststellungsabschnitt 1.1“ in der Stadt Oberhausen.

Der Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundes-
amtes, Außenstelle Essen, vom 24.09.2015, Az.:
541ppo/003-4052#011, liegt mit einer Ausfertigung des
festgestellten Planes (einschließlich der Rechtsbehelfs-
belehrung) in der Zeit vom 19.10.2015 bis 30.10.2015 im
Technischen Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66,
46145 Oberhausen, Raum A136, während der unten ge-
nannten Öffnungszeiten zur allgemeinen Einsichtnahme
aus:

Mo - Mi: 08:30 - 12:30 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
Do: 08:30 - 12:30 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Fr: 08:30 - 12:00 Uhr

Der Planfeststellungsbeschluss und der festgestellte
Plan können auch nach vorheriger Terminvereinbarung
beim Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Essen, Hache-
straße 61, 45127 Essen, eingesehen werden.

Mit dem Ende der gesetzlichen Auslegungsfrist von zwei
Wochen gilt der Beschluss den Betroffenen gegenüber,
an die keine persönliche Zustellung erfolgt ist, als zuge-
stellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz).

Oberhausen, 09.10.2015
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Die Artothek gibt den Benutzern die Möglichkeit,
qualifizierte Kunstwerke, Grafiken und Kleinplas-
tiken gegen geringes Entgelt (für drei Monate 10,--
Euro, für sechs Monate 20,-- Euro je Kunstwerk)
auszuleihen.

Sie bietet neben eigenem Bestand Leihgaben der
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen, des
Kunstvereins Oberhausen, des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler sowie Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen und Arbeiten aus der
Malschule. Die Leihgaben des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler und Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen sind käuflich.

Nächste Ausleihe:
Donnerstag, 5. November 2015
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen,
Konrad-Adenauer-Allee 46

Auskunft:
Bereich 0-8 Kunst / Artothek, Tel. 0208 41249-22
montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr

Ausleihe von Kunstwerken

Die seit Februar 1967 bestehende Malschule führt

unter Leitung von Künstlern und Pädagogen Kurse

für Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche im Mal-

schulgebäude (ehemalige Styrumer Schule),

Grevenstraße 36, und in den Stadtteilen durch.

Die Teilnehmer werden durch ein differenziertes

Angebot verschiedenster Motive und Techniken mit

der Vielfalt der bildnerischen Ausdrucksmöglichkeit

bekannt gemacht.

Jeder Teilnehmer arbeitet entsprechend seinen

Neigungen, Interessen und Fähigkeiten ohne Vor-

gabe von Aufgabenstellungen. Die Gruppenleiter

stehen dabei beratend zur Seite. Es sollen keine

festgesetzten Ziele erreicht werden.

Deshalb ist ein Wechsel zwischen den Gruppen

ebenso wie eine Neuaufnahme während des gan-

zen Jahres möglich.

Eigene Tätigkeit von Kindern und Jugendlichen för-

dert die individuelle Bildsprache, führt zu prakti-

schen Fertigkeiten und hilft, Kunstwerke zu betrach-

ten und zu verstehen.

Gemeinsam geplante Vorhaben schaffen Kontakte

untereinander und fördern das Sozialverhalten der

Gruppe.

Vormerkungen für die Aufnahme im Winter 2015

nimmt der Bereich 0-8 Kunst / Malschule, Tel. 0208

41249-22, montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr

entgegen.

Malschule

für Kinder

und Jugendliche
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